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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens

· 1.1 Produktidentifikator QUIKSET B
Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen

· Handelsname: QUIKSET®

· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
· Verwendungssektor
SU3   Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
SU10   Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (außer Legierungen)
· Produktkategorie PC32   Polymerzubereitungen und -verbindungen
· Prozesskategorie
PROC2   Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3   Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)
· Umweltfreisetzungskategorie ERC2   Formulierung von Zubereitungen
· Verwendung des Stoffes / des Gemisches Rohstoff für Kunststoffe
· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
· Hersteller/Lieferant:
PRIVLAB sp. z o.o. 
ul. Jarzębinowa 24, 
55-080 Kąty 
Wrocławskie, Poland 
tel. (+48) 71 71 510 72
e-mail: quikset@quikset.eu
· Auskunftgebender Bereich: (+48) 61 867 60 51 (alle Stunden. Von 7.00 bis 15.00 Uhr) 
· 1.4 Notrufnummer:
Öffentlichen Beratungsstelle -  das Büro für chemische Stoffe in Lodz 
(+48) 42 631 46 79 (alle Stunden. Von 7.00 bis 15.00 Uhr)
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

· 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008d G H S 0 8  G e s u n d h e i t s g e f a h r  ~

GHS08 Gesundheitsgefahr

Resp. Sens. 1  H334  Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Carc. 2 H351  Kann vermutlich Krebs erzeugen.
STOT RE 2 H373  Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.d G H S 0 8  G e s u n d h e i t s g e f a h r  ~

GHS07

Acute Tox. 4 H332  Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Skin Irrit. 2 H315  Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319  Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H335  Kann die Atemwege reizen.
· 2.2 Kennzeichnungselemente
· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
· Gefahrenpiktogramme

· Signalwort Gefahr

· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen 
· Gefahrenhinweise
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
· Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz  tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
· Zusätzliche Angaben:

Enthält Isocyanate. Von der Gebrauchs-/Fachinformation des Herstellers ist Kenntnis zu nehmen. 
EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
· 2.3 Sonstige Gefahren

Personen mit Überempfindlichkeit der Atemwege (z.B. Asthma, chronische Bronchitis) sollten die Berührung mit dem 
Produkt vermeiden.  Symptome einer übermäßigen Reizung der Atemwege durch das Produkt können einige Stunden lang 
dauern. Staub, Dämpfe und Aerosole sind die Hauptgefahr für die Atemwege.
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
·3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
· Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

· Gefährliche Inhaltsstoffe:
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen > 50%

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; d Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, 
H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335  

· Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
· Allgemeine Hinweise:
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden 
nach einem Unfall.
· Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen. 
Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
· Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
· Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt 
konsultieren.
· Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Allergische Erscheinungen 
Husten
Atemnot
Asthmatische Beschwerden
· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· 5.1 Löschmittel
· Geeignete Löschmittel:
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. 
· Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl
· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
· Besondere Schutzausrüstung: Atemschutzgerät anlegen.
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. 
Für ausreichende Lüftung sorgen.
· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 
Für ausreichende Lüftung sorgen.
· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Beim Umfüllen größerer Mengen ohne Absauganlage: Atemschutz. 
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 
Gute Entstaubung.
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Staubbildung vermeiden.
· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

· 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: Nur im Originalgebinde aufbewahren. 
· Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. 
Getrennt von Wasser aufbewahren.
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
Trocken lagern.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen. 
Behälter dicht geschlossen halten.
· Lagerklasse:
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
· 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

· 8.1 Zu überwachende Parameter
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen
AGW Langzeitwert: 0,05 E mg/m³ 

1;=2=(I);DFG, H, Sah, Y, 12
· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
· Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges 
Atemschutzgerät verwenden.
· Handschutz:

S c h u t z h a n d s c h u h e
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das 
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. 
· Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen 
abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, 
ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft 
werden.
· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu  erfahren und einzuhalten. 
· Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille

41.1.3

Versionsnummer 6

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
· Allgemeine Angaben
· Aussehen:

Form: Flüssigkeit
Farbe: Braun

· Geruch: Charakteristisch
· Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
· pH-Wert: Nicht anwendbar.

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.

· Flammpunkt: Nicht anwendbar.
· Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht bestimmt.

· Zündtemperatur: > 500 °C

· Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
· Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.

· Dampfdruck: Nicht anwendbar.

· Dichte bei 20 °C: 1,23 g/cm³
· Relative Dichte Nicht bestimmt.
· Dampfdichte Nicht anwendbar.
· Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Unlöslich.

· Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

· Viskosität:
Dynamisch bei 25 °C: 150 - 250 mPas
Kinematisch: Nicht anwendbar.

· Lösemittelgehalt:
Organische Lösemittel: 0,0 %
VOC (EU) 0,00 %

· 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

· 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
(Fortsetzung auf Seite 5) DE
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· 10.2 Chemische Stabilität
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Stabil bei Umgebungstemperatur. 
· 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktion mit Alkoholen, Aminen, wässerigen Säuren und Laugen. 
Reagiert heftig mit Wasser.
Exotherme Reaktion.
· 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid 
Stickoxide (NOx) 
Kohlenwasserstoffe 
Cyanwasserstoff (Blausäure)

41.1.3
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

· 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
· Akute Toxizität

Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
ATE (Acute Toxicity Estimates)
Inhalativ LC50/4 h 0,62 mg/l (rat)

9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen

Oral 
Dermal 
Inhalativ

LD50 
LD50 
LC50/4 
h

>10000 mg/kg (rat) (test)
>9400 mg/kg (rabbit) (test) 
0,31 mg/l (rat)

· Primäre Reizwirkung:
· Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.
· Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.
· Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
· CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
· Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
· Karzinogenität

Kann vermutlich Krebs erzeugen.
· Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen.
· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
· Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

· 12.1 Toxizität
· Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit nicht leicht biologisch abbaubar
· 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Weitere ökologische Hinweise:
· Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 1  (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 
· 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.
· 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Für die Entsorgung sind die örtlichen oder 
nationalen behördlichen Vorschriften zu beachten. Die Abfälle dürfen nicht, auch in kleinen Mengen, den Kontakt mit dem

(Fortsetzung auf Seite 6) DE
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Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen haben. Leere Fässer sollten dekontaminiert und einem zugelassenen 
Abfallentsorger zwecks Wiederverwertung oder Entsorgung übergeben werden. Die vorgeschlagene Einstufung der Abfälle 
entspricht dem Abfallkatalog (das angegebene Klassifikationsverfahren ist unverbindlich und es obliegt dem Hersteller von 
Abfällen mit den Abfällen regelrecht umzugehen).
· Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen 
lassen.
· Europäisches Abfallverzeichnis
08 05 01* Isocyanatabfälle
15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

· 14.1 UN-Nummer nicht bestimmt
· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung nicht bestimmt

· 14.3 Transportgefahrenklassen nicht bestimmt

· 14.4 Verpackungsgruppe nicht bestimmt

· 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender Nicht anwendbar.

· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-
Übereinkommens und gemäß IBC-Code Nicht anwendbar.

· UN "Model Regulation": entfällt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder 
das Gemisch
1. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für 
chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, 
der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (UE L 136 vom 29. Mai 2007).
2. VERORDNUNG (EU) 2015/830 DER KOMMISSION vom 28. Mai 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH).
3. VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
· Richtlinie 2012/18/EU
· Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

· Nationale Vorschriften:
· Technische Anleitung Luft: 

Klasse Anteil in %
I          50,0

· Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.
· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
· Relevante Sätze
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

(Fortsetzung auf Seite 7) DE
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H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
· Ansprechpartner: Dziamska Sylwia 
· Abkürzungen und Akronyme:

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
Resp. Sens. 1: Sensitisation -  Respirat., Hazard Category 1
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 
STOT RE 2: Specific target organ toxicity -  Repeated exposure, Hazard Category 2

(Fortsetzung auf Seite 8) DE

41.1.3

Versionsnummer 6



Seite: 8/8
Sicherheitsdatenblatt 

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 08.09.2015 überarbeitet am: 07.09.2015

Handelsname: QUIKSET®

(Fortsetzung von Seite 7)

41.1.3

Versionsnummer 6

Anhang: Expositionsszenarium

· Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
· Verwendungssektor
SU3   Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
SU10   Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (außer Legierungen)
· Produktkategorie PC32   Polymerzubereitungen und -verbindungen
· Prozesskategorie
PROC2   Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3   Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)
· Umweltfreisetzungskategorie ERC2   Formulierung von Zubereitungen
· Beschreibung der im Expositionsszenarium berücksichtigten Tätigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt. 
· Verwendungsbedingungen
· Dauer und Häufigkeit 5 Werktage/Woche. 
· Physikalische Parameter
Die Angaben der physikalisch-chemischen Eigenschaften im Expositionsszenario basieren auf den Eigenschaften der 
Zubereitung.
· Physikalischer Zustand Flüssigkeit
· Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil. 
· Sonstige Verwendungsbedingungen
· Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
· Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Berührung mit den Augen vermeiden 
Berührung mit der Haut vermeiden.
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. 
Einatmen von Partikeln vermeiden.
· Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
· Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition während der Nutzungsdauer des 
Erzeugnisses
Nicht anwendbar
· Risikomanagementmaßnahmen
· Arbeitnehmerschutz
· Organisatorische Schutzmaßnahmen Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
· Technische Schutzmaßnahmen Für geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen. 
· Persönliche Schutzmaßnahmen
Staub/Rauch/Nebel nicht einatmen. 
Berührung mit der Haut vermeiden. 
Berührung mit den Augen vermeiden. 
Dichtschließende Schutzbrille
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges 
Atemschutzgerät verwenden.
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. 
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das 
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. 
· Maßnahmen zum Verbraucherschutz
Ausreichende Kennzeichnung sicherstellen.
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
· Umweltschutzmaßnahmen
· Wasser Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
· Entsorgungsmaßnahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zurückgehalten wird.
· Entsorgungsverfahren Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
· Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
· Expositionsprognose
· Verbraucher Für dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
· Leitlinien für nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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